
 
 
§ 8 Barrierefreie Kommunikation, Gebärdensprache 

(1) Menschen mit Behinderungen haben unbeschadet anderer Bundes- oder 
Landesgesetze das Recht, mit Trägern öffentlicher Belange in geeigneten 
Kommunikationsformen zu kommunizieren, soweit dies im Verwaltungsverfahren zur 
Wahrnehmung eigener Rechte oder zur Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der 
elterlichen Sorge nach § 1626 des Bürgerlichen Gesetzbuches erforderlich ist. Satz 1 
gilt auch für die mündliche Kommunikation außerhalb eines Verwaltungsverfahrens, 
soweit dies zur Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der elterlichen Sorge nach § 
1626 des Bürgerlichen Gesetzbuches erforderlich ist, 

[…] 

Die Träger öffentlicher Belange haben die geeigneten Kommunikationsunterstützungen 
kostenfrei zur Verfügung zu stellen oder auf Antrag der Berechtigten die notwendigen 
Auslagen, die aus der entgeltlichen Nutzung von geeigneten Kommunikationshilfen 
entstehen, zu erstatten.  

(2) Die Träger öffentlicher Belange sollen mit Menschen mit geistiger oder kognitiver 
Beeinträchtigung in einer leicht verständlichen Sprache kommunizieren. 

[…] 

§ 9 Gestaltung von Bescheiden, amtlichen Informationen und Vordrucken 

(1) Die Träger öffentlicher Belange haben bei der Gestaltung von schriftlichen 
Bescheiden, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtlichen Verträgen, Vordrucken und 
amtlichen Informationen die besonderen Belange betroffener Menschen mit 
Behinderungen zu berücksichtigen.  

(2) Die Träger öffentlicher Belange sollen im Rahmen ihrer personellen und 
organisatorischen Möglichkeiten Schwierigkeiten mit dem Textverständnis durch 
beigefügte Erläuterungen in leicht verständlicher Sprache entgegen wirken. Die 
Landesregierung wirkt darauf hin, dass das Instrument der Leichten Sprache vermehrt 
eingesetzt und angewandt wird und entsprechende Kompetenzen für das Verfassen 
von Texten in Leichter Sprache auf- und ausgebaut werden.  

[…] 
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